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(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —
gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,

gestiitzt auf die Verordnung (EU) 2016/429 des Européischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2016 zu Tierseuchen
und zur Anderung und Authebung einiger Rechtsakte im Bereich der Tiergesundheit (,Tiergesundheitsrecht) (1),
insbesondere auf Artikel 259 Absatz 2,

in Erwégung nachstehender Griinde:

(1) Die Maul- und Klauenseuche ist eine ansteckende Viruserkrankung, die Sdugetiere der Ordnungen Paarhufer und
Riisseltiere befallt und schwerwiegende Auswirkungen auf die betroffene Tierpopulation sowie die Rentabilitdt der
Landwirtschaft haben kann, was zu Stérungen bei Verbringungen von Sendungen dieser Tiere und daraus
gewonnener Erzeugnisse innerhalb der Union sowie bei Ausfuhren in Drittlinder fithren kann. Bei einem Ausbruch
der Maul- und Klauenseuche besteht ein ernstes Risiko der Ausbreitung dieser Seuche auf andere Betriebe, in denen
Tiere der gelisteten Arten gemifl dem Anhang der Durchfihrungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission (%)
gehalten werden.

(2) Die Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission () ergdnzt die Vorschriften fiir die Bekimpfung der
gelisteten Seuchen gemif8 Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a, b und ¢ der Verordnung (EU) 2016429, die in der
Durchfithrungsverordnung (EU) 2018/1882 als Seuchen der Kategorien A, B und C definiert sind. Insbesondere
sehen die Artikel 21 und 22 der Delegierten Verordnung (EU) 2020687 beim Ausbruch einer Seuche der
Kategorie A, unter die auch die Maul- und Klauenseuche fillt, die Einrichtung einer Sperrzone und bestimmte dort
durchzufithrende Mafinahmen vor. Dariiber hinaus ist in Artikel 21 Absatz 1 der genannten Delegierten Verordnung
vorgesehen, dass die Sperrzone eine Schutzzone und eine Uberwachungszone sowie erforderlichenfalls weitere
Sperrzonen um oder angrenzend an die Schutz- und die Uberwachungszonen umfasst.

(3)  Griechenland hat die Kommission iiber die derzeitige Lage in Bezug auf die Maul- und Klauenseuche in seinem
Hoheitsgebiet nach einem Ausbruch dieser Seuche in Betrieben, in denen Tiere der gelisteten Arten gehalten werden,
im Regionalbezirk Lesbos in Griechenland unterrichtet. Griechenland hat gemdf der Delegierten Verordnung
(EU) 2020/687 Sperrzonen, die Schutz- und Uberwachungszonen umfassen, eingerichtet, in denen die Seuchenbe-
kimpfungsmafinahmen gemifl der genannten Delegierten Verordnung angewandt werden, um eine weitere
Ausbreitung dieser Seuche zu verhindern.

(4 Um unnotige Storungen des Handels innerhalb der Union zu verhindern und von Drittlindern auferlegte ungerecht-
fertigte Hemmnisse fir den Handel zu vermeiden, miissen die Sperrzonen in Bezug auf die Maul- und Klauenseuche
in Griechenland, die die Schutz- und Uberwachungszonen sowie eine weitere Sperrzone umfassen, in
Zusammenarbeit mit diesem Mitgliedstaat auf Unionsebene abgegrenzt werden.

() ABL L 84vom 31.3.2016, S. 1, ELL http:|/data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

() Durchfithrungsverordnung (EU) 2018/1882 der Kommission vom 3. Dezember 2018 iber die Anwendung bestimmter
Bestimmungen zur Seuchenprivention und -bekdmpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstellung einer Liste von Arten
und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko fiir die Ausbreitung dieser gelisteten Seuchen darstellen (ABL L 308 vom 4.12.2018,
S. 21, ELL: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/0j).

() Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 der Kommission vom 17. Dezember 2019 zur Erginzung der Verordnung (EU) 2016/429 des
Europiischen Parlaments und des Rates hinsichtlich Vorschriften fiir die Priavention und Bekdmpfung bestimmter gelisteter Seuchen
(ABL L 174 vom 3.6.2020, S. 64, ELIL: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687oj).
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(5) Die GroRe der Schutz- und Uberwachungszonen sowie der weiteren Sperrzone und die Dauer der dort
anzuwendenden Mafnahmen gemidf den Anhidngen X und XI der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 miissen
sich nach der Seuchenlage in Bezug auf die Maul- und Klauenseuche in den von dieser Seuche betroffenen Gebieten
und der allgemeinen Seuchenlage in Bezug auf die Maul- und Klauenseuche in dem betreffenden Mitgliedstaat sowie
nach dem Risikoniveau hinsichtlich der weiteren Ausbreitung der Seuche richten.

(6) In Anbetracht der aktuellen Seuchenlage in Griechenland und des Risikos, dass sich die Infektion mit der Maul- und
Klauenseuche durch subklinisch infizierte Tiere der gelisteten Arten ausbreiten kann, ist es notwendig, die
Verbringung dieser Tiere aus der weiteren Sperrzone an einen Bestimmungsort auflerhalb der Auengrenze dieser
weiteren Sperrzonen bis zu einem festgelegten Zeitpunkt zu verbieten.

(7)  Daher sollten die als Schutz- und Uberwachungszonen sowie als weitere Sperrzone ausgewiesenen Gebiete in
Griechenland im Anhang dieses Beschlusses aufgefithrt und die Dauer dieser Regionalisierung festgelegt werden.

(8)  Angesichts der Dringlichkeit der Seuchenlage in der Union in Bezug auf die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche
und der Notwendigkeit, die Ausbreitung dieser Seuche von dem betroffenen Betrieb in Griechenland auf andere Teile
dieses Mitgliedstaats oder auf andere Mitgliedstaaten oder auf Drittlinder zu verhindern, sollten die in diesem
Durchfithrungsbeschluss festgelegten Maffnahmen so bald wie moglich wirksam werden. Dieser Beschluss ist auf der
ndchsten Sitzung des Standigen Ausschusses fiir Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel zu @iberpriifen —

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN:

Artikel 1

Griechenland richtet gemaff Artikel 21 der Delegierten Verordnung (EU) 2020/687 Sperrzonen ein, die Schutz- und
Uberwachungszonen sowie eine weitere Sperrzone umfassen, in denen die gemafd der genannten Delegierten Verordnung
in solchen Zonen anzuwendenden Mafnahmen mindestens bis zu den im Anhang des vorliegenden Beschlusses
aufgefiihrten Zeitpunkten angewandt werden.

Diese Schutz- und Uberwachungszonen und die weitere Sperrzone umfassen mindestens die im Anhang aufgefiihrten
Gebiete.

Artikel 2
Griechenland stellt sicher, dass gemiff dem Anhang dieses Beschlusses Verbringungen von Tieren der gelisteten Arten fiir
die Maul- und Klauenseuche gemiff dem Anhang der Durchfithrungsverordnung (EU) 2018/1882 aus der weiteren
Sperrzone an einen Bestimmungsort aufSerhalb der Aufengrenze dieser Sperrzone bis zu den im Anhang des genannten
Beschlusses aufgefithrten Zeitpunkten verboten sind.

Artikel 3

Dieser Beschluss ist an die Hellenische Republik gerichtet.

Briissel, den 20. Mirz 2026

Fiir die Kommission
Olivér VARHELYI
Mitglied der Kommission
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ANHANG

Um den bestitigten Ausbruch herum eingerichtete Schutz- und Uberwachungszonen

_ Gemaf Artikel 1 als Schutz- und
Uberwachungszonen ausgewiesene Gebiete, Giiltig bis
die Teil der Sperrzonen sind

ADIS-Bezugsnummer des

Mitgliedstaat Ausbruchs

Griechenland Schutzzone:

Those parts of Greece, contained within
a circle of a radius of 3 kilometres, 15.5.2026
centred on ETRS89 coordinates Lat.
39.323973, Long. 26.273587.

GR-FMD-2026-00001 Uberwachungszone:
Those parts of Greece, contained within

a circle of a radius of 10 kilometres,
centred on ETRS89 coordinates Lat. 15.5.2026
39.323973, Long. 26.273587,
excluding the areas contained in the
protection zone.

Weitere Sperrzone

Gemaf Artikel 1 als weitere Sperrzone ausgewiesenes Gebiet, das Teil der

Sperrzone ist Giiltig bis

Mitgliedstaat

Griechenland The remaining territory of the Lesvos regional unit. 15.5.2026

ELL http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/732/oj



	Durchführungsbeschluss (EU) 2026/732 der Kommission vom 20. März 2026 betreffend bestimmte vorläufige Sofortmaßnahmen in Bezug auf die Maul- und Klauenseuche in Griechenland (Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2026) 2029) (Nur der griechische Text ist verbindlich) 
	ANHANG 


